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Hals⸗Gericht. 38
Straff nicht verwuͤrckt / vnd ob darinn einicherley Zweyffel einfiel / ſoll
bmb weitter Vnterꝛichtung an Vnſere Raͤthe gelangen .

Straff der jehnen/ ſo die Leut boͤßlich
bevheden .

Item / Welcher ſemand wider Recht vnd Billigkeit / muthwilli⸗
CLIII .

ger weiß / ſchrifftlich oder muͤndlich / jedoch mit dergleichen vnzimlichen
gewaltigen Thaten vnd Handlungen / die Leibsſtraff auff hnen tragen /
mit verſtaͤndlichen Worten betrohet vnd bevhedet / den richtet man mit

dem Schwerd vom Leben zum Todt / Doch ob einer ſeiner Vhedhalb
von der Oberhand Erlaubnuß hette / oder der / den er alſo bevhedet/

60
davor ſeyn/ ſeiner Herꝛſchafft / oder der hren Feind worden were / oder

ſonſt zu ſolcher Vhede rechtmeſſig getrungen Vrſach hette / ſo moͤcht er

auff ſein Außfůhrung derſelben guten Vrſachen / peinlich nicht zu ffraf ,
1 ſen ſeyn / In ſolchen Faͤllen vnd Zweyffeln / ſoll bey Vnſern 4
4 Raths gebraucht werden .

0
1

10

1 Hernach volgen elliche boͤſe Tödlung /

v

vnd
L von Straff derſelben Thaͤtter.
fl

Erſtlich von Straff deren / die mit Gifft oder
cc⸗ Venenen heimlich vergeben .

60

CLV .

6 Item / Wer jemand durch Gifft an Leib oder Sbenbechedigt) f

%es ein Mannßbild / der ſoll einem fůrgeſetzten Moͤrder gleich / nuit dem

10 Rhade zum Todt geſtrafft werden / Thet aber ſolche Miſſethat ein
Weibobild / die ſoll man ertrencken / oder in ander weg / nach Gelegen⸗

heit / vom Leben zum Todt richten. Doch zu mehrer Forcht andern /
1* ſollen ſolche boßhafftige mißthaͤttige Perſonen / vor der endlichen Todt⸗
UKkraff geſchlaifft / oder etlich Griff in ſhre Leib / mit glůenden Zangen ge⸗

URFgeben werden / viel oder wenig / nach Ermeſſung da 08 e We
‚ wie vor bom Mord deßhalb geſetzt iſt .

K ij Straff



CLVI .

Bambergiſch

Straff der Weiber / ſo jhre Kinder toͤdten.

Item / Welch Weib ihr Kind / das Leben vnd Gliedmaß empfan⸗

gen hat / heimlicher boßhafftiger williger weiß ertödtet / die werden ge⸗

kwoͤhnlich lebendig vergraben vnd gepfehlet / aber darinnen Verzweiffe⸗

lung zuverhuͤten/ moͤgen dieſelben Vbelthaͤterin / in welchem Gericht

bie Bequemheit deß Waſſers darzu vorhanden iſt / ertrenckt werden /
Wo aber ſolch Bbel offt geſchehe / woͤllen Wir die gemelten Gewonhelt

deß Vergrabens vnd Pfelens / vmb mehrer Forcht willen / ſolcher boß⸗

hafftiger Weiber / auch zulaſſen / oder aber das vor dem Ertrencken die

Vbelthaͤterin mit glůenden Zangen zerꝛſſen werde / alles nach Rath der

Verſtendigen . So aber ein Weibsbilde(als obſteht ) ein lebendig glied⸗

meſſig Kindlein ( das nachmals todt erfunden ) heimlich getragen vnd

geboren hett/ vnd ſo dieſelbig erkundigt Mutter deßhalb beſpracht wur⸗
de / Entſchuldigungsweiß förgebe ( als dergleichen je zu zeiten an Vnz

gelangt ) wie das Kindlein ohn ihr Schuldt / todt von ihr geborn ſeyn

ſolte / Wolt ſie dann ſolche jhr Vnſchuldt durch redlich gut Vrſach vnd

Vmbſtende durch Kundſchafft außfuͤhren/ damit ſolt es gehalten vnd ge⸗

handelt werden / wie am ſechs vnd achtzigſten Artickel von Außfuͤhrung
der Unſchuldt meldung / auch deßhalb zu weitter Suchung Anzeigung

geſchicht/ wann ohn beſtimbte gnugſame Weiſung / iſt der angeregten ver⸗

meinten Entſchuldigung nicht zuglauben / ſonſt moͤchte ſich ein jede Thaͤt⸗
terin mit einem ſolchen gedichten Fuͤrgeben ledigen / dann ſo ein Weibo⸗

bilde ein lebendig gliedmeſſig Kindlein alſo heimlich traͤgt / auch mit Wil⸗

len allein / vnd ohn Hilff ander Weiber gebiert ( welche vnhilffliche Ge⸗

burt mit toͤdlicher Fehrlichkeit geſchehen muß ) ſo iſt deßhalb kein glaub⸗

lichere Vrſach / dann daß dieſelbig Mutter durch boßhafftigen Fürſatz

vermeinet / mit Toͤdtung deß vnſchuldigen Kindleins ( daran ſie vor /
in oder nach der Geburt ſchuldig wird ) jhr geuͤbte Leichtvertigkeit ver⸗

borgen zuhalten / Darumb wann ein ſolche Moͤrderin auff gedachter

ihrer angemaſten vnbeweiſten frevenlichen Entſchuldigung beſtehen wolt /
man ſoll ſie auff gemelte gnugſame Anzeigung ( beſtimbts vnchriſtlichen

vnd
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Halß⸗Gericht . 39
vnd vnmenſchlichen Vbels / vnd Mords halb erfunden) mit pelnlicher
ernſtlicher Frag / zu bekentnuß der Warheit zwwingen / auch auff bekent⸗

nuß deſſelben Mords / entliche Todtſiraff ( als obfteht ) vrtheilen / Doch
wo eines ſolchen Weibs Schuldt oder Vnſchuldt halben / gezweyffelt
wurde / ſo ſollen die Richter vnd Brtheyler / mit Anzeigungaller Omb⸗
ſtende / Raths pflegen.

Straff der Weiber / ſo jhre Kinder / ( vmb daß ſie der
abkommen ) in Fehrlichkeit von jhn legen/

die alſo gefunden / vnd ernehtt
werden .

Item / So ein Weib ihr Kind ( vmb daßſie dasablompt )in Fehr⸗
ligkeit von ihr legt / vnd das Kind wird funden vnd ernehrt / dieſelbig
Mutter ſoll ( wo ſie deß uͤberwunden vnd betretten wird ) an ſhrem Heib/
nach Gelegenheit der Sach / vnd Rath der Verſtendigen / geſtrafftwer⸗
den / Stuͤrbe aber das Kind von ſolchem hinlegen / ſoll die Mutter ge⸗

ſtrafft werden / wie im nechſt vorgeſetzten Artickel beſtimbt iſt .

Straff der jenen / ſo ſchwangern Frawen
Kinder abtreiben .

Item / So jemand einem Weibobildedurch Bezwang/ Eſſenodet
Trincken / ein lebendig Kind abtreibt / wer auch Mann oder Weib vn⸗

fruchtbar macht / So ſolch uͤbel ein Mannßbilde thut / der iſt mit dem
Schwert ( als ein Todtſchlaͤger ) zum Todt zuſtraffen / ſo der eineswil⸗
liger boßhafftiger weiß geſchicht / Thete es aber ein Weibsbilde / an jht
ſelbſt oder einer andern / die ſoll ertrenckt / oder ſonſt zum Todte geſtrafft
werden / So aber ein Kind ( das noch nicht lebendig were ) von einem
Weibobilde getrieben wurde/ ſollen die Vrtheyler der Straff halb / Raths

pflegen.

Ki Straff

CLVII .

CLVIII .



CLIX .

ELX .

Bambergiſch

Sttaff / ſo ein Artzt durch ſein Artzney
töͤdtet .

NItem/ So ein Artzt auß Vnfleiß oder Vnkunſt / vnd doch vnfuͤr⸗

ſetzlich / jemand mit ſeiner Artzney toͤdtet / erfunde ſich dann durch die

Gelehrten vnd Verſtendigen der Artzney / daß er die Artzney leichtfer⸗

tiglichen vnd verwegentlichen mißbraucht / oder ſich vngegrundter vnzu⸗

laſſiger Artzney / ( die jhme nicht geziemet hat ) vnterſtanden / vnd da⸗

mit einem zum Todte Vrſach geben/ der ſoll nach Geſtalt vnd Gelegen⸗

heit der Sachen / an ſeinem Leib oder Leben in peinliche Straff erkant

werden / In dieſem Fall iſt allermeiſt achtung zuhaben / auff leichtfer⸗

tige Leut / die ſich Artzney vnterſtehen / vnd der mit keinem Grund ge⸗

lernet haben / alles nach Rathe der Rechtoverſtendigen / Hette aber ein

Artzt ſolche Toͤdtung williglich gethon / ſo were er als ein fuͤrſetzlicher

Moͤrder zuſtraffen .

Straff eigener Toͤdtung.

Item / Wann jemand bellagt / vnd in Recht erfordert oder bracht

wurde / von Sachen wegen / ſo er der uͤberwunden / ſein Leib vnd Gut

berwürckt hette / vnd auß Forcht ſolcher verſchuldter Straff ſich ſelbſt

ertoͤdt / deß Erben ſollen in dieſem Fall ſeines Guts nicht vehig oder em⸗

pfenglich / ſondern ſolchErb vnd Guͤtter der Obrigkeit / der die peinli⸗

chen Straff / Buß vnd Faͤll zuſtehen / heimgefallen ſeyn. Wo ſich aber

ein Perſon auſſerhalb obgemelter offenbaren Vrſachen / auch in Faͤllen/
da er ſein Leib allein verwůrckt / oder ſonſt auß Kranckheiten deß Leibs /

Melancholey / Gebrechlichkeit ſhrer Sinn / oder ander dergleichen Bloͤ⸗

digkeiten / ſich ſelbſt ertoͤdtet / derſelben Erben ſollen deßhalben an ihrer

Etbſchafft nichtverhindert werden / vnd darwider kein alter Gebrauch /
Gewonheit oder Satzung / ftatt haben/ ſondern hiemit revocirt / caſſirt

ond abgethon ſeyn/ vnd in dieſen / vnd andern dergleichen Faͤllen / das

allgemein Keyſerlich geſchrieben Recht gehalten werden .

So
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Halß⸗Gericht. 8 40

So einer ein ſchedlich Thier hat / das jemand
entleibet .

Item / Hat einer ein Thier / daß ſich dermaſſen erzeiget / dadurch

zubeſorgen iſt / daß es den euten an Leib oder Leben Schaden thun

moͤchte/ vnd der Herꝛ deſſelben Thlers / wird deßhalb durch den Rich⸗

ter oder ander ehrbar Leut vermant vnd gewarnet / das zufuͤrkommen/
aber von ihme verachtet / vnd wird daruͤber ein Menſch von demſelben

Thier entleibt / der Herr ſolches Thiers / ſoll darumb / nach Gelegenheit
vnd geſfalt der Sachen / vnd Rathe der Rechtsverſtendigen geſtrafft

werden / Wo aber der Herꝛ deß Thiers / ſolcher Beſchedigung kein red⸗

lich Verſehung gehabt het / ſo ſoll man deßhalb kein peinliche Straff

gegen ihme gebrauchen.

Straff der Mörder vnd Todiſchlaͤger / die kein

genugſame Entſchuldigung ha⸗
80 ben moͤgen.

Item / Ein jeder Moͤrder oder Todtſchlaͤgerhat ( wo er deßhalb
nicht rechtmeſſige Entſchuldigung außfuͤrn kan ) das Leben verwuͤrckt /
aber nach Gewonheit etlicher Gegent / werden die fuͤrſetzlichen Moͤrder

ond Todtſchlaͤger einander gleich / mit dem Rade gericht / darinnen ſoll
vnterſcheide gehalten werden / vnd alſo / daß der Gewonheit nach / ein

furſetzlicher mutwilliger Moͤrder mit dem Rade / vnd ein ander der ei⸗

nen Todtſchlage auß Jeheit vnd Zorn gethon / vnd ſonſt der nachgemel⸗

ten Entſchuldigung nicht hat / mit dem Schwert vom Leben zum Todte

geſirafft werden ſollen / Vnd man mag in fůrgeſatztem Mord / ſo der

an hohen treffenlichen Perſonen ⸗ deß Thaͤtters eigen Herꝛen / zwiſchen

Ehieuten / oder nahent geſipten Freunden geſchieht / durch etlich Leib⸗

firaff / als mit Zangenreiſſen oder außſchleiffen/ vor der endlichen Toͤd⸗
tung / vmb groſſer Foreht willen / mehren.

Von

CLXL .

CLXII .



CLXIII .

CLXIIII .

CLXV .

Sambergiſch

Son onlaugbarn Todtſchlegen / die auß ſolchen
Orſachen geſchehen/ ſo Entſchuldigung/

der Straff halb / auff jhne

Item / Es geſchehen je zu zeitten Entleibung / vnd werden doch dis

ſenen / ſo ſolche Entleibung thun / auß guten Brſachen / als etlich alleen
von peinlicher / vnd dann etlich andere / von peinlicher vnd Burgerlicher
Etraff entſchuldigt / Vnd damit ſich aber Richter vnd Vrtheiler an

den Halßgerichten / die der Recht nicht gelernet haben/ in ſolchen faͤlen
deſio rechtmeſſiger halten moͤgen / vnd durch Vnwiſſenheit die Leut nichh

beſchwern oder verkuͤrtzen/ ſo iſt von gemelten entſchuldigten Eutleibun⸗
gen geſchrieben vnd geſatzt / wie hernach volgt .

Erſtlich von rechter Nothwehr / wie die ent⸗
ſchuldigt .

Item / Welcher ein rochte Nothtoehr / zu Rettung frines deibs vnd

Lebens thut / vnd den jenen / der ihn alſo benoͤttigt / in ſolcher Nothweht
entleibet / der iſt darumb niemand nichts ſchuldig.

Was ein rechte Nothwehr iſt .

Item / So einer jemand mit einem mordiſchen oder toͤdlichen Waf⸗
ſen oder Wehr vberlauffet / anficht oder ſchlaͤgt/ vnd der benoͤthigtkan

fuͤglich / ohn Verdlichkeit oder Verletzung ſeines Leibs / Lebens / Ehre /
ond guten Leimunds / nicht entweichen / der mag ſein Leib vnd Leben /

ohn alle Straff / durch ein rechte Gegenwehr retten / vnd ſo er alſo den

benoͤthigten entleibt / er iſt darumb nichts ſchuldig/ iſt auch mit ſeiner Ge⸗

genwehr nicht ſchuldig zuwarten / biß er geſchlagen wird / als etlich vn⸗

verſtendig Leut meinen .

Daß
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Daß die Nothwehr bewieſen ſoll werden .

Item / Welcher ſich aber einer gethonen Nothwehr beruͤhmet vnd CLXVI .

gebrauchen will / vnd der Anklaͤger der nicht geſtendig iſt / ſo leget dat

Recht dem Thaͤtter auff / ſolche Nothwehr obgemelter maſſen zu Recht
gnug zubeweiſen / beweiſt er die nicht / er wird ſchuldig gehalten .

0

100 Wann vnd wie / in Sachen der Nothwehr / die

Beweyſung auff den Anklaͤger
1 kompt .
10

Item / So der Anklaͤger der erſten thaͤtlichen Anfechtung oder CLXVII .

Benoͤttigung ( darauff als vor ſteht / die Nothwehr gegruͤndet) bekent⸗

lich iſt / oder beſtendig nicht verlaugnen kan / vnd dagegen ſagt / daß
der Todtſchleger darumb kein rechte entſchuldigte Nothwehr gethon ha⸗
ben ſoll / wann der Entleibt het fuͤrgewandter belentlichen Anfechtigung /
Vioder Benoͤttigung / rechtmeſſig Vrſach gehabt / als geſchehen moͤcht/

V
So einer / einen vnkeuſcher Werck halb bey ſeinem ehelichen Weib / Toch⸗
ter oder andern boͤßlichen ſtraͤfflichen Vbelthaten fuͤnde / vnd darumed

gegen demſelben Vbelthaͤter / thaͤtliche Handlung / Zwanck oder Gefengk⸗
nuß ( wie die Recht zulaſſen ) fuͤrnaͤhme/ Oder dem Entleibten het ge⸗

bürt / den verklagten Todtſchleger von Amptswegen zufahen / vnd die

Votturfft erfordert / hne mit Waffen ſolcher Gefenekuß halb zubetro⸗
a hen/ zwingen vnd noͤttigen/ daß er alſo in Recht zulaſſiger weiß gethon

yhett . Doer / ſo der Klager in dieſem Fall ein ſolche Reinung furgebe /

daß der angezogen Todtſchleger darumb kein rechte Nothwehr gethon

hett / wann er were deß Entleibten / als er jhn erſchlagen hette / gantz
maͤchtig/ vnd von der Benoͤtigungerledigt geweſt .

Oder meldet/ daß
der Entleibt nach gethoner erſten Benoͤtigung gewichen / dem der Todt⸗
ſchleger auß freyem Willen / vnd vngenötter Ding nachgefolgt / vnd

jhn erſt in der Nachvolg erſchlagen het. Mehr ſo fuͤrgewant wurde /
06 der Todtſchleger wer dem Benoͤtiger wohl Aich weiß / vnd ohn
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Bambergiſch

ligkeit ſeines Leibs / Lebens / Ehren / vnd guten Leimunds halb entwichen/
darumb die Entleybung durch den verklagten Todtſchleger nicht auß ei⸗

ner rechten entſchuldigten Nothwehr / ſonder boͤßlichgeſchehen wer / vnd

darumb peinlich geſtrafft werden ſolte⸗ Solch obgemelt oder dergleichen

Fuͤrgeben/ ſoll der Anklaͤger/ wo er deß genteſſen will / gegen Erfindung /
daß der Todtſchleger durch den Entleibten erſtlich ( als vor ſteht ) benoͤt⸗

kigt worden iſt / beweyſen / Vnd ſo er eine derſelben obgemelten / oder

andere dergleichen rechtmeſſige Verurſachung / gegen der erſten vnlaug⸗

barn Anfechtung oder Benoͤttigung genugſam beweiſt / ſo mag ſich ſol⸗

cher Todtſchleger keiner rechten oder gentzlichen entſchuldigten Nothwehr

behelffen / vnangeſehen / ob außgefürt oder geſtanden wurde / daß ihn der

Entleibt ( als vor von der Nothwehr geſchriben ſteht ) erſtlich mit einer

moͤrderiſchen oder toͤdtlichen Wehr angefochten hette . So aber der Klaͤ⸗

ger der erſten erfunden Benottigung halb / kein ſolche rechtmeſſige ver⸗

urſach bewieſe / ſonder der verklagt Todtſchleger ſeiner beruͤhmtenNoth⸗

wehr halb außfuͤndig machet / daß er von dem Entleibten mit einer moͤt⸗

beriſchen oder toͤdtlichen Wehr ( als vor von rechter Noth wehr geſetzt iſt

erſilich angefochten worden were / ſo iſt die Noth wehr durch den verklag⸗

ten Todtſchleger außgefuͤhrt / vnd ſoll doch gemelte Kundſchafft beeder

Theyl / weßſie der haben / mit einander zugelaſſen vnd geſtellt werden .

Näͤmlich iſt hierinnen zumercken / ſo einer der erſten Benoͤtigung halb

redliche Vrſach zur Nothwehr gehabt / vnd doch in der That nicht alle

Vmbſiende / die zu einer gantzen entſchuldigten Nothwehr gehoͤren/ ge⸗

halten hett / iſt noth / gar eben zuermeſſen / wieviel oder wenig der Thaͤt⸗

ter zur That Vrſach gehabt habe / vnd das fuͤrter die Straff an Leib/
Leben / oder aber zu Buß vnd Beſſerung erkant werde / alles nach ſon⸗

derlicher Rathgebung der Rechtsverſtendigen / wann dieſe Faͤll gar ſub⸗

tile Vnterſcheide haben / darnach ſie anderſt vnd anderſt / ſchwerlicher

oder linder geurtheilt werden ſollen / welche Vnterſcheid dem gemeinen

Mann hierinnen verſtendlich nicht erklaͤrt werden moͤgen.
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Hals⸗Gericht . 42

So einer mit vnſorglichen Dingen geſchlagen / oder an⸗

griffen wuͤrde / deßhalb einen Todtſchlag thaͤte/
vnd ſich einer Nothwehr zugebrau⸗

chen vermeint .

Item / So einer Jemand mit einem ſolchen Ding anfaͤcht oder

ſchlůg/ darauff nicht Fehrlichkeit deß Lebens ſtůnde / als zugleicher weiß/
einer ſchluͤg Jemand ohn ſonder gefehrlich Streich deß Lebens halb mit

einer Hand / oder rauffet jhn bey dem Hare / vnd der alſo geſchlagen
oder gerauffet were / erſtaͤch denſelben mit einem Meſſer / ein ſolcher moͤcht
nicht ſagen / daß er ein rechte Nothwehr / die jhn von peinlicher oder Bur⸗

gerlicher Straff entſchuldiget / gethon hette / wo aber ein Starcker einen

ſchwachen ſo gefehrlich hart mit Feuſten ſchluͤge/ vnd nicht nachlaſſen
wolte / dadurch der Schwach auß redlichen Vrſachen beſorgen moͤchte/
daß er jhn zutodt ſchluͤg / vnd dann den Nöttiger durch Gebrauchung

der Waffen entleibt / vnd ſolche gefehrliche Benoͤttigung genugſam be⸗

weyſen moͤcht / er wird dadurch auch als fuͤr ein Nothwehr entſchuldi⸗

get / vnd iſt dem Ankleger in allweg ſein Beweyſung dagegen auch vor⸗

behalten / Auß dieſer Gleichnuß mag man andere dergleichen Faͤll auch

wohl verſtehen / vnd nach jhrer Gelegenheit vrtheylen .

Don Entleibung das Niemand anders geſehen
hat / vnd ein Nothwehr fuͤrge⸗

wandt wird .

CLXVIII .

Item / So einer Jemand entleibt / daß Niemand geſehenhat/ vnd CLXIX .

will ſich einer Nothwwehr gebrauchen / der hm die Kleger nicht geſtehen /

in ſolchen Faͤllen iſt anzuſehen der gut und boͤs Standt ſeder Perſon /
die ſtat da der Todtſchlag geſchehen iſt / was auch jeder fuͤr Wunden
vnd Weghr gehabt / vnd wie ſich jeder Theyl in dergleichen Faͤllen/ vor

vnd nach der That gehalten habe / welcher * auch auß vorgehen⸗
i6 Den



CLXX .

Bambergiſch

den Geſchichten mehr Glaubens / Vrſach / Bewegung / Bortheils oder

Nutz haben moͤge / den andern an dem Orth / als die That geſchehen

iſt / zuerſchlagen oder benoͤtigen / darauß mag ein guter gerechter / ver⸗

nůnfftiger rechtverſtendiger Richter ermeſſen/ ob der fuůͤrgewandtenNoth⸗

wehr zuglauben ſey oder nicht/ vnd ſoll die Bermutung der Nothwehr /
twider die bekentlichen That ſtatt haben / ſo muß dieſelbig Vermutung

gar gut ſtarck beſtendig Vrſach haben/ aber der Thaͤter moͤcht wider den

Entleibten ſoviel boͤſer / vnd ſein ſelbſthalb ſoviel guter ſtarcker Vermu⸗

tung darbringen / jhme wer der Nothwehr zuglauben . Solche Vrſa⸗

chen alle zuerklaͤren / mag durch dieſe Ordnung nicht wohl gruͤndlich/
ond jederman verſtendig geſchehen / aber naͤmlich iſt zumercken / daß in

dieſem fall aller obgemelter Vermutung halb/ die Beweyſung dem Thaͤ⸗

ter auffgelegt werden ſoll / doch vnabgeſchnitten dem Klaͤger der Bewey⸗

ſung / die er dawider fuͤrbringen wolt / vnd wo dieſer Fall vorgemelter

maſſen redlich zweyffel hat / ſo iſt noth / in der Vrtheyl der Rechtsver⸗

ſiendigen Rathe / mit Fuͤrlegung aller Vmbſtende / ſtattlich zugebrau⸗

chen / wann ſich dieſer Fall mit gar viel Zweyffels vnd Vnterſchiede / fuͤ

ond wider die berůͤhmte Nothwehr begeben mag / die vor der Geſchicht

nicht alle zubedencken oder zuſetzen ſeyn.

Son beruͤhmter Nothwehr gegen einem

Weibsbilde .

Item / Ob einer ein Weib erſchlůg / vnd ſich einer Nothtvehr be⸗

rühmt / in einem ſolchen Fall iſt auß zufuhrn vnd anzuſehen die Gelegen⸗

heit deß Weibs vnd Manns / auch jhr beyder gehabter Wehr vnd That /
vnd darinnen nach Rathe der Rechtverſtendigen zu vrtheylen / Dann

wiewohl nicht leichtlich ein Weib einen Mann zu einer entſchuldigten

Nothwehr verurſachen mag / ſo waͤr doch moͤglich / daß ein grauſam

Weib / einen weichen Mann zu einer Nothwehr dringen moͤchte / vnd

ſonderlich/ ſo ſie ſorgliche/ vnd er ſchlechtere Wehr hette .

So



Halß⸗Gericht .

So einer in rechter Nothwehr / einen Inſchuldigen
wider ſeinen deß Thaͤters Willen /

0 entleibet .
185

1
Item / So einer in einer rechten bewieſenNothwehr / wider ſeinen CLXXI .

0 Willen / einen Vnſchuldigen mit Stichen / Streichen / Wůrffen oder

Schaͤſſen ( ſo er dem Noͤtiger meinet ) troffen vnd entleibet hat/ der iſt

10
auch von peinlicher Straff entſchuldigt .

Von vngefehrlicher Entleybung / die wider eines Thaͤ⸗

1 ters Willen geſchicht / auſſerhalb eiuer

0 Nothwehr .

10 Item / So einer einzimlich vnderbotten Werckan einem Ende oder CLXXII .

Oeth / da ſolch Werck zuuben zimlich iſt / thut / vnd dadurchvon Vn⸗
geſchichten gantz vngefehrlicher weiß / wider deß Thaͤters Willen / jemand

0 entleybet / derſelbig wird in viel weeg (die nicht moͤglichzubenennen ſeyn )

entſchuldiget / vnd damit dieſer Fall deſto leichter verſtanden werden
moͤ⸗ 5

ge / ſetzen Wir dieſe Gleichnuß . Ein Barbierer ſchiret einem den Bart

in ſeiner Stuben / als gewoͤhnlich zuſcheren iſt / vnd wird durch einen an⸗

dern alſo geſtoſſen oder geworffen / daß er dem / ſo er ſchiert / die Gurgel

wider ſeinen Willen abſchneydet . Ein ander Gleichnuß / ſo ein Schůtz

60
in einer gewoͤhnlichen Zielſtatt ſtehet oder ſitzet / vnd zu dem gewoͤhnlichen

Blat ſcheuſſet / vnd es lauffet jhm einer in den Schuß / oder ſhme leſt

vngefehrlicher weiß / vnd wider ſeinen Willen / ſein Bůchs oder Arm⸗

bruſt / ehe vnd er recht anſchlegt vnd abkompt / vnd ſcheußt alſo jemand

1 zu todt / dieſe beyde ſeyn entſchulpiget . Vnterſtůnde ſich aber der Bar⸗

bierer an der Gaſſen / oder ſonſt an einer vngewoͤhnlichen ſtatt / emand

zuſcheren/ Oder der Schütz an einer derglelchen vngewoͤhnlichen ftatt /
da

man ſich verſehen moͤchte / daß Leuth wanderten / zuſchieſſen / oder 4

hielt ſich der Schutz in der Zielftatt vnfürſichtlicher weiß / vnd wurde

L iij alſo
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Bambergiſch
alſo von dem Barbierer oder dem Schůtzen ( als obſteht ) jemand ent⸗

leybet / Der Thaͤter keiner wird gantz entſchuldigt / aber dannoch iſt

mehr Barmhertzigkeit bey ſolchen Entleybungen / die vngefehrlich auß

Gellheyt oder Vnbehutſamkeyt ( doch wider deß Thaͤters Willen geſche⸗

hen ) zuhaben / dann was argliſtiglich vnd mit Willen geſchicht Vnd
wo ſolche Entleybung geſchehen / ſollen die Vrtheyler bey den Rechts⸗

berſtendigen ( ſo es vor ſhn zu Schulden kompt ) der Straff halben Raths

pflegen. Auß dieſen obangezelgten Gleichnuſſen / mag in vnbenanten

Faͤllen/ ein Verſtendiger wohl mercken vnd erkennen / was ein vngefehr⸗
liche Entleybung iſt / vnd wie die Entſchuldigung auff ihr traͤgt / vnd

nachdem dieſe Faͤll offt zu Schulden kommen / vnd durch die Vnverſten⸗

digen darinnen gar vngleich gericht mag werden / iſt die angezeigt kurtz

Erklerung vnd Warnung / derhalb auß guten Vrſachen geſchehen/ da⸗

mit der gemein Mann etwas Verſtands deß Rechten / darauß nehmen

moͤge/ Jedoch ſo moͤgen dieſe Faͤll je zuzeyten gar ſubtile Vnterſcheyd

haben / die dem gemeinen Mann / ſo an den Halß⸗Gerichten ſitzen / vn⸗

verſtendig vnd begreyfflich nicht zumachen ſeyn/ Hierumb ſollen die Vr⸗

cheyler in dieſen obgemelten Faͤllen allen ( wann es zu Schulden kompt )

der angezeygten Erklerung halb / Rechtoverſtendiger Leuth Rathe nicht
verachten .

So einer geſchlagen wird vnd ſtirbt / vnd man

zweyffelt / ob er an der Wunden oder

ſonſt geſtorben ſey.

Item / So einer geſchlagen wurde / vnd uͤber etlich Zeyt darnath

ftuͤrb/ alſo daß ziweyffelich were / ob er der geklagten Streych geſtorben

were oder nicht / in ſolchen Faͤllen moͤgen beede Theyl / wie don Wey⸗

ſung geſetzt iſt / Kundſchafft ( zur Sach dienſtlich ) ſtellen / vnd ſollen

doch ſonderlich die Wundaͤrtzt / der Sach verſtendig / vnd ander Perſo⸗

nen / die da wiſſen/ wie ſich der Geſtorben nach der Schlacht gehalten
hab/
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Hals⸗Gericht . 44
hab/ zu Zeugen gebraucht werden / mit Anzeigung wie lang der Geſtor⸗
ben nach den Streichen gelebt habe/ vnd in ſolchen Vrtheylen ſollen die

Vrtheyler auch Raths pflegen.

Bon den Jenen / ſo einander in Mordten vnd Schlach⸗
tungen / fuͤrſetzlich oder vnfuͤrſetzlich

Beyſtand thun .

Item / So etlich Perſonen mit fuͤrgeſetztem vnd vereinigtem Wil⸗CLXXIIII .
len vnd Muth / Jemand boͤßlichzuermorden / einander Hulff oder Bey⸗
ſtand thun / dieſelben Thaͤter alle / haben das Leben verwuͤrckt . So
aber etlich Perſon vngeſchichts in einer Schlachtung beyeinander weh⸗
ten / rinander huͤlffen/ vnd Jemand alſo ohn genugſam Vrſach erſchla⸗
gen wurde / ſo man dann den rechten Thaͤter weiß / von deß Hand die

Entleibung geſcheheniſt / der ſoll als ein Todtſchlaͤger / mit dem Schwert

zum Todt geſtrafft werden / wer aber der Entleibt durch mehr dann ei⸗
nen / die man weßt / gefehrlicher weiß toͤdtlich geſchlagen / geworffen /

oder verwund worden / vnd man koͤndt nicht beweißlich machen / von E
welcher ſonderlicher Hand ond That er geſtorben were / ſoſeyn dieſelben /
ſo die Verletzung ( wie obſteht ) toͤdtlich gethon haben / alle als Todt⸗

ſchleger / vorgemelter maſſen zum Todt zuſtraffen . Aber der andern

Beyſtender / Helffer vnd Vrſacher Straff halb / von welches Hand ob⸗

beſtimbter maſſen / der Entleibt nicht toͤdtlich verletzt worden iſt / auch

ſo einer in einer Auffruhr oder Schlachtung entleibt wuͤrd / vnd man

möͤcht keinen wiſſen / davon er ( als obſteht ) verletzt worden were / ſol⸗
len die Vrtheyler Vnſer Raͤthe Raths pflegen / mit Eroͤffnung aller

Vmbſtende / vnd Gelegenheit ſolcher Sachen / ſoviel ſie erfahren moͤ⸗ ö

gen / wann in ſolchen Faͤllen/ nach Ermeſſung mancherley Vmbſtenden
( das nicht alles zuſchreiben iſt ) darinnen vnterſcheidlich geurtheilt wer⸗

den ſoll.
—

4
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Hernach werden etlich Entleibung in gemein beruͤhrt/

die auch Entſchuldigung auff jhnen tragen

moͤgen/ ſo darinn ordentlicher weiß

gehandelt wird .

Item / Es ſeyn ſonſt ander mehr Entlelbung / die auß vnſtraͤfflichen
Vrſachen geſchehen moͤgen / ſo dieſelbigen Vrſachen recht vnd ordenlich

gebraucht werden / Als da einer Jemand vmb vnkeuſcher Werck willen /
die er mit ſeinem Ehweib oder Torhter uͤbet / erſchlegt / wievor in dem

hunderten vnd fuͤnff vnd viertzigſten Artickel deß Ehebruchs davon ge⸗

ſetzt iſt .

Item / So einer zu Rettung eines andern Leib⸗ Leben oder Gut /
Jaemaͤnd erſchlegt .

Item / So Leut toͤdten/ die ihr Sinn nicht haben / Mehr ſo el⸗

nem / jemand von Ambtowegen zufangen gebůret / der vnzimlichen fraͤ⸗

venlichen vnd ſorglichen Widerſtand thut / vnd derſelbig widerſeſſig darob

entleibt wird .

Item / So Jemand ein Echter entleibet / aueh ſo einer Jemand

bey naͤchtlicher Weil / geſehrlicher weiß in ſeinem Hauß findet / vnd er⸗

ſchlegt / oder / ſo einer ein Thier hat / das Jemand toͤdtet / vnd er der⸗

gleichen Boßheit darvor von dem Thier nicht geſehen oder gehoͤrt hat/
wievor in dem hunderten vnd ein vnd ſechtzigſten Artickel davon geſetzt

iſt . Dieſe nechſte obgemelte Faͤll alle / haben gar viel Vnterſcheide /

wann die Entſchuldigung oder kein Entſchuldigung auff jhn tragen / das

alles zulang zuſchreiben vnd zuerklaͤren were / vnd dem gemeinen Mann

auch jrrig vnd ergerlieh ſeyn moͤcht / wo ſolehes alles in dieſer Ordnung

ſolt beſchrieben werden Hierumb ſo dieſer Sach eine fuͤr Richter vnd

Vrtheyler kompt / ſollen ſie der Rechtsgelehrten Raths gebrauchen / vnd

jhnen nicht eigen vnvernuͤnfftig Regel oder Gewonheit / darinnen zuſpre⸗

chen / machen / die dem Rechten widerwertig ſeynd/ als viel an den Halß⸗
Gerichten geſchicht / daß die Vrtheyler der Vnterſcheide jeder Sach⸗

nicht hoͤrenvnd bewegen / dat iſt ein groſſe Thorheit / vnd mag nicht wohl
anders
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anders ſeyn/ dann daß ſie ſich zuvielmaln jrren / thun den Leuthen vn⸗

recht / vnd werden an jhrem Blut ſchuldig ⸗
So geſehücht auch viel /

daß Richter vnd Brtheyler die Miſethater gonſiigen/ ond ſhrHand⸗

lung darauff richten/ wie ſie ihnen zu gut / das Recht berlengern/ vnd

wiſſentlich Vbelthaͤter dadurch ledig machen woͤllen⸗vermeinenvielleſcht
etlich einfeltig Leuth/ ſie thun wohl daran / daßſie denſelben Keuthenihr
Leben retten / ſie ſollen wiſſen/ daß ſie ſich damit ſchwerlich verſchulden/
ond ſeyn den Anklaͤgern deßhalben vor Gott vnd der Wele / Wieder⸗

kehrung ſchuldig / wann ein jeder Richter vnd Vrtheyler / iſt bey ſeinein

Eyde / vnd ſeiner Seel Seligkeyt ſchuldig ⸗ nach ſeinem beſten Verſtand⸗
gleich vnd recht zurichten / vnd wo ein Sach uber ſein Verſtendnuß iſt⸗

der Rechtverſiendigen Rathe zupflegen / Wann zu groſſen Sachen ( als

zwiſchen dem gemeinen Nutz / vnd deß Menſchen Blut zurichten) groſ⸗

ſer ernſihafftiger Fleiß gehoͤrt/ vnd ankehrt ſoll werden

iedle Biſachen / ſozuentſchuldlzungbekentlcen
That fuͤrgewandt / außgefuhrt

werden ſolln .

Item / So jemandt einer That bekentlich in vnd derhalb Vrſa⸗

chen anzeigt / die ſolche That von peinlicher Straff entſchuldigen moͤch⸗

ten / als vor bey jeder geordneten peinlichen Straff / wie vnd wann die

entſchuldigt werden mag / geſetzt iſt ⸗ ſo ſoll vnſer Amptman / Caſtner

oder Richter / den Thaͤter fragen / ob er ſolche ſein fůr gegebene Entſchul⸗

digung genugſam beweyſen koͤnne/ ſo er dann das durch ſich oder ſein An⸗

waldt fůrderlich zuthun / vrbietig ift / ſo ſoll er oder ſein Anwaldt weß

ſie fůr Entſchuldigung ſolcher That halb beweyſen wöllen) duurch
kecht⸗

verſiendig Leuth / oder durch denGerichtsſchreiberin Gegentpertigkeyt
deß Richters auffztichnen laſſen/ ſo dann Vnſer Richter mit gehabtem

Rathe Onſer Weltlichen Hoß⸗Naͤthe/ dieſelbenWeyſung,⸗Artickel dar⸗

fur erleunet / wo die bewieſen wurden ⸗ daßdieſelhen angezelgten Bria⸗
chen die geklagten vnd bekanten Thate / von peinlicher Sitraff eneſchule

digen/ ſo ſollen deß Thaͤters Andvaͤldte auffhrgchal
mit biha daenene
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Banmbergiſch
keten Beweyſung ( auch weß der Anklaͤger dienftlichs dawider beweiſen
wolt ) zugelaſſen / auch durch Vnſer Raͤthe deßhalb Kundſchafftverhoͤ⸗
rer dud anders verordnet / gehalten vnd gehandelt werden / wie vor in

dem vier vnd ſiebentzigſten Artickel / vnd in etlichen Artickeln darnach /
bon Form vnd Maß der Beweyſung geſetzt iſt / Auch ſollen etlich Ar⸗

lickel nechſt hernach volgent / deßhalb angeſehen / vnd ſo dieſelben Faͤll
zu Schulden kommen / darnach gehandelt werden / wo gezweyffelt wird /
boll Raths gepflogen werden .

So beß Thaͤters gegebene Beweyſung⸗Artickel
Aunck nicht beſchluͤſſen.

CLXVVII. Jum/ Se aber die obberuͤhrte Beweyſung⸗Artickel durch Vnſern
Richter / mit gehabtem Rathe Unſer Weltlichen Hof⸗Raͤthe dafüͤr er⸗

kant wuͤrden/ ob gleich ſolche erbottene Beweyſung geſchehe / daß die
bannoch nicht dienſilich zu deß Thaͤters Entſchuldigung were / ſo ſoll die⸗

ſelbig Beweyſung nicht zugelaſſen / ſonder aberkant / vnd alsdann durch
Vnſern Richter vnd Gericht ( da der Thaͤter innen lege ) mit fuͤrderli⸗

chem Rechten weiter gehandelt werden / wie ſich gegen einem ſolchenbe⸗

en Thaͤter gebůrt.

Ober wene die Atzung in obgernelter
Außführung gehen ſoll⸗

CLTXVIII . a , So aber einer jemandt atlelt hett / deßhalb in Gefenc⸗
nuß koͤme/ auch der Entlelbung bekentlich were / vnd doch der vorgemel⸗
ten Vrſathen eine/ die ihn ſolcher Entleibung halb/ gat oder eins theyls

entſchuldigen moͤchten/ mit Kundſchafft ( wie davon geſetzt iſt ) außfü⸗
ren wolt/ ſo ſollen deß beklagten Freund dem Klaͤger zuforderſt vot Vn⸗

ſerm Ambtmann vnd Richter / einen nottuͤrfftigen Beſtalt / Cautlon

ond en thun / ob
ſich ſolc fügegcbene 5 000

W8 ＋e beklag⸗
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Halß⸗Gericht. 46
beklagten / in der Außfuͤhrung mit Recht nicht erfuͤnde/ daß dann deß

Beklagten Freuͤnde die Atzung deß Beklagten / auch dem Klaͤger Koſt

vnd Schaͤden / nach meſſigung Vnſer Raͤthe/ außrichten woͤllen / dar⸗

ein derſelbig Klaͤger durch die vnterſtanden vnerfindlichen Außfuͤrung der

berůhmten Entſchuldigung bracht wurde / Damit gedencken Wir zu⸗

furkommen / daß der Klaͤger durch beruͤhrte vnwarhafftige vnd betrie
⸗⸗ůx

liche Auß zuͤge / nicht zu Schaden bracht werde .

Von groſſer Armuht deß / der ſich obgemelter 15
maſſen außfuͤhren wolt . dis

Item / So aber der Beklagt ſo gantz arm wer / auchnicht Freund CLXXIX .

hett/ die jetztgemelten Beſtalt / Caution / Bůrgſchafft vnd Verſicherung

zuthun vermoͤchten / vnd doch zweyffenlich were / ob er ſeiner beſchuldig ⸗
ten Entleibung halb/ redliche Entſchuldigung hette / Sollen ſich Vnſer

Amptmann vnd Richter / nach geſtalt der Sachen / mit allem Fleiß ⸗
ſoviel ſie moͤgen erkundigen / Vnſern Raͤthen ſolches alles außfuͤrlich zu··

ſchreiben/ vnd deßhalb Beſcheids von jhnen warten ,

So einer in der Mordacht were / in Gefencknuß
koͤme/ vnd ſein Inſchuldt auß⸗

fuͤhren wolte .

Item / So einer in Gefencknuß koͤme / der darvor in die Mord⸗

acht erkant were / vnd in der Gefencknuß ſein Entſchuldigung ( twie in

den vorgemelten Artickeln / davon ſagend / geſetzt iſt ) außzufůhren er⸗

buͤte / der ſoll ( vnangeſehen daß er darvor in die Mordacht erkant we⸗

re ) mit beſuimbter Außfuhrung zugelaſſen werden .

82
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‚ 0

So einer vmb ein Entleibung peinlich beklagt 60

wurde / vnd derhalb Entſchuldi⸗
gung außfuͤhret.

0

CLXXI . Item / So aber einer jemand vonlaugbarlichentleibthett/ darumb
90

pjpiinlich angenommen vnd beklagt wuͤrde / vnd doch ſolcher Entleibung 0

halb Vrſach fuͤrbraͤcht/ daß er mit Recht nicht peinlich geſtrafft werden I1

ſolte / Alsdann ſoll dieſelbig Sach zwiſchen beeden Theyln Burgerlich 6
gerechtvertigt werden / vnd die Partheyen Vnſerm Amptmann oder

Richter / Pflicht vnd nottuͤrfftigen Beſtalt thun / ſolchen Außtrag vor
1

Ynſern Raͤthen zunemen vnd zugeben / endlich vnd ohn alle Wegerung. 04

Von Rechtlicher Außführung einer That /
vor der Gefencknuß .

CLXXXII . . Item / So aber einer / ehe er in Gefencknuß koͤme/ Vrſachen zu

einer entſchuldigten That / mit Recht außfuͤhren wolt / der ſolt das nin⸗

dert anderſt thun / dann vor Vnſerm Land⸗Gericht / nach laut deſſelben

Vnſers Land⸗Gerichts Reformation / durch etwan Vnſern Vorfahrn

Biſchoff Veiten loͤblicher vnd ſeliger Gedaͤchtnuß auffgericht / vnd ſol⸗

len Richter vnd Vrtheyler / zu ſolchen Erkantnuſſen Einſehung in dieſe

Vnſere Halß⸗Gerichts⸗Ordnung haben/ wie darinnen von entſchuldig⸗ l

ten Entleibungen geſetzt iſt / ſich defto baß den Grund deß Rechten mit ft
ſolcher hrer Erkantnuß wiſſen zurichtenvndzuhalten / An welchen an⸗ 6

dern Vnſern Zenten oder Halß⸗Gerichten / ſolche Inzicht oder Entſchul⸗ f

digung hievor auch außgefuůͤrt worden weren / thun Wir durch dieſe Vn⸗ 0

ſer Ordnung fuͤran abe / Wir lieſſen dann etlichen Vnſern Zent⸗Ge⸗ ſ.

richten / ſonderlich ſolches durchbriefflichVrkunde zu / Vnd ob Wir das f

theten / ſo ſolt doch dieſelbig Außfuͤrung daſelbſt nicht anderſt geſchehen/ 90

oder Krafft haben / dann mit der Maß / wie in beruͤhrter Vnſer Land⸗ ft

Gerichts/vnd dieſerVnſer Ordnung davon klaͤrlich geſetzt iſt . Vnd ſol⸗

len an⸗
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Hals⸗Gericht . 47
len andere Mißbraͤuch denſelbigen Ordnungen widerwertig / ſie weren
lang oder kurtz herkommen / nicht gehalten oder zugelaſſenwerden.

Item / So auch un Thaͤter einer Entlelbung halb / che er in Ge⸗
fencknuß koͤme/ die Entſchuldigung ſeiner gethonen Thate / an Vnſerm
Land⸗Gericht außzufuͤren / Rechtlich angefengt hette / vnd deßhalb in

emſiger Vbung ſtuͤnde/ ſo ſolt vor Außgang deſſelbigen Nechten/ an kei⸗
ner Vnſer dent mit der Mordacht wider ihn gehandelt werden / der Thaͤ⸗
ter wurde dann dieſelben rechtlichen Außfurung uͤber ein halb Jaht auß
ſeinen Schulden gefehrlicher weiß verziehen /als dann ſolt es gehaltenwer⸗
den / wie in dieſer Vnſer Reformation von der Nordacht am zwehhlu⸗
derten vnd neun vndzweintzigſten Artickelanfahent / deß habb klaruch

Hernach volgen elicheArkickel oon
Diebſtal .

Zum erſten / von alletſcklechteſten hein·
lichen Diebſtal .

38

Item / So einer erſilich geſtolen hat / vnter fuͤnff Guͤlden / ( daß CLXXXIII .
aber von fuͤnff Vngeriſchen Guͤlden zuverſichen ) Werth / vnd der Dieb
mit ſolchem Diebſtal / ehe er damit an ſein gewarſam kompt / nicht be⸗

ſchrien / beruͤchtigt/ oder betretten wurde / auch zum Diebſtal nicht ge⸗

ſtiegen oder gebrochen hat / vnd der Diebſtal nicht fuͤnffGuͤlden ( wie

obgemelt ) oder daruͤber Werth / iſt ein heimlicher vnd geringer Diaeb⸗ E

ſtal / Vnd wenn ſolcher Diebſtal nachmals erfarn wird / vnd der Dieb 3

mit oder ohn den Diebſtal einkompt / ſo ſoll jhn Vnſer Richter darzu

halten ( ſo es anderſt der Dieb vermag ) dem Beſchedigten den Dieb⸗

ſtal mit der Zwiſpelt zubezalen / vnd mag Vnſer Richter an Vnſer ſtatt⸗
auch als viel vom Dieb nemen / als er dem Beſchedigten gibt / Vnd

MNH U
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